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In der englischen Stadt Notti
eine Kinovorstellung folgende
kündigt: «Achtung! Heute n;
16 Uhr der erregende Sittenfih
Leidenschaft - Geheimnisse
Harems>. Sondervorstellung fi
näre des städtischen Altersheil

ngham wurde
rmaßen ange-
ichmittag um
n <Stürme der
orientalischer
ir die Pensio-

Die Bettlergewerkschaft von Rosario, Argentinien,

hat Mindestsätze für Almosen bei
feierlichen Anlässen, wie Hochzeiten und
Taufen, festgesetzt. Die Mitglieder der
Gewerkschaft sind verpflichtet, Spenden, die
unter der Mindestgrenze liegen, dem
Almosengeber vor die Füße zu werfen. Argus
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